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Welche Durchführungswege sind betroffen

• Pensionszusagen: Rückstellungen, Vermögenswerte, Aufwand

• Unterstützungskassen: Bilanz, Anhang

• Pensionsfonds:

• nicht versicherungsförmig: ähnlich wie Unterstützungskasse

• versicherungsförmig: evtl. Anhangangabe

• Pensionskassen:
in Abhängigkeit vom Finanzierungsverfahren und vom
Pensionsplan

• Lebensversicherung: wohl eher nicht

1 Wer ist wirklich betroffen?

��� � Grundsätzlich sind alle Durchführungswege zu überprüf en,
in vielen Fällen hat BilMoG Auswirkung auf Bilanz/An hang



Seite 4

Wie wird BilMoG bei den verschiedenen Unternehmen 
aufgenommen

1 Wer ist wirklich betroffen?

1. International bilanzierende Unternehmen

- an PUC-Methode mit dynamischen Annahmen gewöhnt, d.h.

• höher als § 6a-Rückstellung
• starke Volatilität wegen Marktzins

- HGB-Rückstellung kann jetzt höher sein als PBO/DBO

- Saldierung mit Plan Assets

2. Nur nach deutschem Recht bilanzierende Unternehmen

- nur an § 6a EStG gewöhnt

- "Schock" durch enorme Zuführung, zum Glück Dämpfung

- Vorteil gegenüber internationaler Bilanzierung, da Volatilität der 
Rückstellung deutlich geringer

- jetzt Saldierung mit Vermögenswerten möglich
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Pauschal dotierte Unterstützungskasse

• Anhangangabe bisher nicht in allen Fällen erforderl ich

• jetzt immer erhebliche Unterdeckung mit Anhangangabe  oder 
Bilanzausweis

• Vermögensanlage der Kasse unwesentlich (?)

2 Auswirkungen bei Unterstützungskassen und Pensions fonds

Kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse

• Anhangangabe bisher nicht erforderlich

• jetzt Unterdeckung möglich, dann Anhangangabe

• keine Verpfändung erforderlich
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Bilanz

� Sollwert der Pensionsrückstellung nach BilMoG deutl ich höher als 
nach § 6a EStG

� Volatilität der Pensionsrückstellung aufgrund von

• Zins: gering

• Rentendynamik nach VPI: Annahmen  + 0,5 %

• Gehaltsdynamik: Annahme + 1 %

� Volatilität der Vermögenswerte

• Zeitwertbetrachtung: hohe Volatilität

� Volatilität nach Verrechnung mit Vermögenswerten

• keine gegenläufigen Effekte bei VPI-Steigerung: PR � , VW � falls 
gleichzeitig Zinssteigerung

3 Auswirkungen auf die Bilanz
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Bilanz

• Netto-Pensionsrückstellung ist Differenz PR - VW, des halb 
Verstärkung der Volatilität aufgrund des Zeitwertan satzes der 
Vermögenswerte

• Netto-Pensionsrückstellung schwankt i. W. aufgrund der 
Vermögenswerte

3 Auswirkungen auf die Bilanz

��� � Schwankung der Netto-Pensionsrückstellung absolut w ie 
Schwankung der Vermögenswerte bei Zeitwert-Ansatz

��� � Schwankung des Ergebnisses aufgrund der Saldierung größer 
als ohne Saldierung, da dann keine Bewertung der Ve rmögens-
werte mit dem Zeitwert
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GuV

• Aufwand wird aufgeteilt in

• Zinsergebnis

• „übriger“ Aufwand bAV

• Zeitwert-Ansatz führt bei Anrechnung von Vermögenswe rten zu

• erheblichen Schwankungen im Zinsergebnis

• unveränderten Schwankungen im übrigen Aufwand bAV

3 Auswirkungen auf die Bilanz

��� � Aufwand bAV jetzt geringer und von Schwankungen weni g 
berührt
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Ist ein CTA (nach IFRS) saldierungsfähig?

• § 246 Abs. 2 HGB n. F.

3 Auswirkungen auf die Bilanz

Anforderungen an die Vermögenswerte nach

1. Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen

2. ausschließlich zur Erfüllung von Altersversorgungsverpflichtungen

3. Zeitwert höher als Verpflichtung, dann Aktivierung der Differenz

��� � Ausnahme vom Grundsatz des Saldierungsverbots

• IAS 19.7

1. auch im Insolvenzverfahren nicht für die Gläubiger verfügbar

2. ausschließlich, um Leistungen an Arbeitnehmer zu zahlen oder zu 
finanzieren
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Ist ein CTA (nach IFRS) saldierungsfähig?

1. Kein Zugriff der (übrigen) Gläubiger

- nicht näher erläutert, aber

- unbelastetes Vermögen, d. h. kein Pfandrecht anderer

- Voraussetzungen § 7e Abs. 2 SGB IV erfüllt, d. h. 
• verpfändete Rückdeckungsversicherungen
• sicherungshalber abgetretene Rückdeckungsversicherungs-

ansprüche
• andere verpfändete oder sicherungsabgetretene Rechte
• insolvenzsichere Treuhandvereinbarungen

2. Ausschließlich zur Erfüllung der Altersversorgungs verpflichtungen

- jederzeitige Verwendung des Vermögens zur Erfüllung der
Verpflichtungen

- betriebsnotwendiges Vermögen nicht geeignet

3 Auswirkungen auf die Bilanz

Anforderungen nach HGB
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Ist ein CTA (nach IFRS) saldierungsfähig?

1. Kein Zugriff der Gläubiger

- analog HGB n. F.

- Auszahlung an Arbeitgeber erst zulässig, wenn Arbeitgeber
bereits an Arbeitnehmer geleistet hat (Erstattung)

- „qualifizierte Versicherungspolicen“ nicht als CTA

2. Ausschließlich, um Leistungen an Arbeitnehmer zu za hlen oder zu 
finanzieren

- nach IAS Zweck der Finanzierung zulässig

� Anlagevermögen (betriebsnotwendiges Vermögen) nicht aus-
geschlossen

3 Auswirkungen auf die Bilanz

Anforderungen nach IAS

��� � Anforderungen nach IAS und BilMoG verschieden

��� � Nicht jeder CTA nach IAS ist anrechenbares Vermögen  nach HGB 
und umgekehrt
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Motive für Auslagerung von Pensionsverpflichtungen

• Bilanzverkürzung

• günstigere Bilanzkennzahlen

• besseres Rating

• höherer Grad der Ausfinanzierung

• günstigere Finanzierung

• Abwälzung von Risiken

• geringere Verwaltung

• Vermeidung des Langlebigkeitsrisikos

• Vermeidung des Bilanzsprungrisikos

• Vorziehen des steuerlichen Aufwands

• Schock durch neue Erkenntnis über den "wahren" Verp flichtungs-
umfang

4 Outsourcing von Pensionsverpflichtungen in neuem L icht?
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Motive für Auslagerung von Pensionsverpflichtungen

� Bilanzverkürzung

nach BilMoG teurer als vorher, weil Pensionsrückstellung jetzt höher

� günstigere Bilanzkennzahlen

dto.

� besseres Rating

Grundlage für Rating i.d.R. internationale Bilanz,

zukünftig vielleicht HGB-Abschluss, insbesondere wenn keine inter-
nationale Bilanz vorliegt

Auslagerung = besseres Rating gilt bei näherer Betrachtung nicht 
(immer)

� höherer Grad der Ausfinanzierung

Vermögen zur Ausfinanzierung muss vorhanden sein

Schuldenaufnahme zur "Ausfinanzierung" erhöht nicht den Grad der 
Ausfinanzierung

4 Outsourcing von Pensionsverpflichtungen in neuem L icht?
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Motive für Auslagerung von Pensionsverpflichtungen
� günstigere Finanzierung (höhere Rendite)

• gilt nur, wenn interne Verzinsung im Unternehmen geringer als 
externe Kapitalanlage

• Rendite der externen Kapitalanlage aber auch ohne Outsourcing 
erzielbar

� Abwälzung von Risiken

• ja für BU- und Hinterbliebenenrisiko
• für Altersrente nur Volatilität und nicht das durchschnittliche Risiko

� geringere Verwaltung

• nur Effizienzvorteile

� Vermeidung des Langlebigkeitsrisikos

• "There is no free lunch", d. h. Abdeckung des Langlebigkeitsrisikos 
geht zu Lasten der Rendite/Überschussbeteiligung

� Vermeidung des Bilanzsprungrisikos

• ja

4 Outsourcing von Pensionsverpflichtungen in neuem L icht?
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Motive für Auslagerung von Pensionsverpflichtungen

� Vorziehen des steuerlichen Aufwands

• vorteilhaft

• durch Einführung BilMoG nicht beeinflusst

� Schock durch neue Erkenntnis über den "wahren" Verp flichtungs-
umfang

• Ursache ist bisherige Fehleinschätzung

• Nach Analyse der Situation fällt dieses Motiv wieder weg

4 Outsourcing von Pensionsverpflichtungen in neuem L icht?

��� � BilMoG lenkt das Augenmerk auf die bekannten Aspekt e des 
Outsourcing.

Wirklich neue Gründe sind nicht erkennbar.
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5 Neue Gestaltung von Pensionszusagen ?

Defined Contribution Pläne in Deutschland jetzt mög lich ?

� Arbeitsrechtlich: nicht vorgesehen, da höchstens 

Beitragszusage mit Mindestleistung

� Wirtschaftlich DC möglich ?

• Merkmale eines DC-Plans

• Praktisch keine Risiken des Arbeitgebers

• Arbeitgeber zahlt nur den Beitrag

• Vermögen ist als „plan asset“ anzusehen

• Durch Plangestaltung jetzt schon erreichbar, dass die 

Bilanzierung nach US-GAAP oder IFRS als DC-Plan erfolgen 

kann
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5 Neue Gestaltung von Pensionszusagen ?

Anforderungen an einen DC-Plan nach IAS

� Versicherter Plan

• Versicherungsleistung ist garantiert (vom Versicherungsunternehmen)

• Versicherungsleistung kann sich auf Altersleistung beschränken

• Vorsichtige Kalkulation mit der Folge, dass die garantierte Leistung mit 
hinreichender Sicherheit auch zur Auszahlung kommt

• Leistungen definieren sich aus den Beiträgen

• Erzielte Überschüsse gehen an den Berechtigten

• Bei Ausscheiden sind die unverfallbaren Ansprüche ausfinanziert

• Rentenerhöhungen sind vom Versicherungsunternehmen garantiert

� Bei den Durchführungswegen Direktversicherung, Pensionsfonds, 
rückgedeckte Unterstützungskasse und Pensionskasse gestaltbar
(Bei Direktzusage nicht möglich, aber Behandlung als „qualifizierter 
Versicherungsvertrag“ als plan asset mit kongruentem Wertansatz)
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5 Neue Gestaltung von Pensionszusagen ?

Anforderungen an einen DC-Plan nach US-GAAP

� FAS 87.61 bis 87.66

• Pensionsleistungen für zurückgelegte Dienstjahre

• Individuelle Buchung für jeden Begünstigten

• Regelungen zur individuellen Beitragshöhe und nicht zur 
Leistungshöhe

• Leistungen sind nur von den erbrachten Beiträgen und den erzielten 
Erträgen abhängig, ggf. auch von Risikogewinnen anderer 
Planteilnehmer

• Im Zweifel kein DC-Plan

� Bei allen Durchführungswegen gestaltbar
(auch bei Direktzusage)
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5 Neue Gestaltung von Pensionszusagen ?

DC-Plan nach BilMog möglich ?

� Ziel bei DC-Bilanzierung

• Keine Pensionsrückstellung in der Bilanz

• Keine zur Pensionsverpflichtung gehörenden Vermögenswerte in der 
Bilanz

• Keine Zinserträge (auf Vermögenswerte zur PR)

• Kein Zinsaufwand auf PR

• In GuV nur Beitrag als Aufwand

� „Gleichklang“ von Vermögenswerten und bewerteter 
Pensionsverpflichtung erforderlich
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5 Neue Gestaltung von Pensionszusagen ?

DC-Plan nach BilMog möglich ?

• Pensionsverpflichtung entsprechend § 253 HGB n.F. zu bewerten, 
d.h. z.B. fest vorgegebener Zins bzw. Zinsstrukturku rve

• Vermögenswerte müssen § 246 (2) HGB n.F. erfüllen, d .h. 
saldierungsfähig sein

• Pensionsrückstellung und Vermögenswerte können nich t gleich hoch 
sein, zumindest nicht auf Dauer

� „Gleichklang“ von Vermögenswerten und bewerteter 
Pensionsverpflichtung nur über die Regelung für 
wertpapiergebundene Pensionszusagen möglich
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5 Neue Gestaltung von Pensionszusagen ?

Wertpapiergebundene Pensionszusagen nach § 253 (1) S atz 3 HGB

• Höhe der Verpflichtung ergibt sich ausschließlich n ach dem 
beizulegenden Zeitwert von Wertpapieren i.S. von § 26 6 (2) A.III.5 
HGB (Wertpapiere des Anlagevermögens)

• Bewertung der Verpflichtung bei wertpapiergebundene r 
Pensionszusage (Direktzusage):

1. Korrespondierende Wertpapiere im Unternehmen vorhanden und 
a) saldierungsfähig:

Netto-Pensionsrückstellung = 0

b) nicht saldierungsfähig:
Netto-Pensionsrückstellung = Brutto-Pensionsrückstellung

= Zeitwert des Vermögens
korrespondierendes Vermögen = Vermögenswert nach Niederstwert

2. Korrespondierende Wertpapiere nicht im Unternehmen vorhanden

Netto-Pensionsrückstellung = Brutto-Pensionsrückstellung
= Zeitwert des Vermögens
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5 Neue Gestaltung von Pensionszusagen ?

Wertpapiergebundene Pensionszusagen als DC-Plan nac h FAS

� Bedingungen nach BilMoG und FAS müssen erfüllt sein

• Saldierbares Vermögen: z.B. Wertpapiere im CTA

• Vermögen muss eine evtl. Mindestleistung übersteigen

• FAS 87.61 bis 87.66 müssen erfüllt sein (vgl. Folie 18)

• Es darf sich nur um Wertpapiere des Anlagevermögens handeln

� Bei einer mittelbaren Zusage über einen externen Ve rsorgungsträger 
ist das Vermögen nicht im Unternehmen sondern im ex ternen Träger 
vorhanden

� Die Bindung der Leistung an die Wertpapiere kann je doch nur durch 
eine Kapitalanlage entsprechend der Wertpapierbindu ng erreicht 
werden

��� � Unmittelbare Pensionszusage und Beitragszusage mit 
Mindestleistung können als DC-Plan i.S. von BilMoG und FAS 
eingerichtet werden
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5 Neue Gestaltung von Pensionszusagen ?

Wertpapiergebundene Pensionszusagen als DC-Plan nac h IAS ?

� Bedingungen nach BilMoG und IAS müssen erfüllt sein

• Nur externer Versorgungsträger

• Vermögen muss eine evtl. Mindestleistung übersteigen

• Es darf sich nur um Wertpapiere des Anlagevermögens handeln

� Das Vermögen ist nicht im Unternehmen sondern im ex ternen Träger 
vorhanden

� Die Bindung der Leistung an die Wertpapiere kann je doch nur durch 
eine Kapitalanlage entsprechend der Wertpapierbindu ng erreicht 
werden

��� � Pensionszusage und Beitragszusage mit Mindestleistung  können als 
DC-Plan i.S. von BilMoG und IAS eingerichtet werden
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6 Resumée

Zusammenfassung

� Neubewertung nach BilMoG ändert die Verpflichtung s elbst nicht

� Anrechenbare Vermögenswerte können die bilanzierte Verpflichtung 
mindern, jedoch nicht erhöhen

� Entlastung durch das Zeitwertprinzip führt zu höherer  Volatilität, 
nicht ausschüttungsrelevant

� CTAs können anrechenbares Vermögen darstellen

� Defined-Contribution-Bilanzierung international und unter BilMoG im 
Ergebnis gleichzeitig möglich

� Unklarheit, ob Rückdeckungsversicherungen als Wertp apiere des 
Anlagevermögens angesehen werden können
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